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-

	

[C - 96/6551

22-JANVIER 1997. - Arrêté royal établissant la traduction officielle
en' langue allemande de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le
règlement général de la comptabilité communale et de dispositions
réglementaires modifiant cet arrêté

ALBERT II, Roi des Belges, .
A tous, présents et à venir, Salut .

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone, notamment l'article 76,, § 1`, 1° et § 3,
remplacé par la loi du 18 juillet 1990 ;
VVu les-projets de traduction officielle en langue allemande
- de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la

co,ïnptabilité communale,
- de l'arrêté royal du 29 octobre 1990 modifiant l'arrêté royal du

2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale,

- de l'arrêté royal du 24 mai 1994 modifiant l'arrêté . royal du
2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité-communale, '

établis par le Service central de traduction allemande du Commissariat
d'Arrondissement adjoint à Malmedy ;
Sur la. proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Article 1 e1. Les textes figurant respectivement aux annexes 1 à 3 du
présent arrêté constituent la traduction officielle en langue allemande : -

- dé l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la-
comptabilité communale,

- de l'arrêté royal du 29 octobre 1990 modifiant l'arrêté royal du
2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale,

- de l'arrêté royal du 24 mai 1994 modifiant l'arrête royal du
2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale .

Art. 2 . Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du
présent arrêté .

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
N. 97 = 968

	

.

	

[C - 96/6551

22 JANUARI 1997. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de
officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augus-
tus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke
comptabiliteit en van reglementaire bepalingen tot wijziging van
dit besluit

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet .

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der
instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op arti-
kel 76, § 1, 1° en § 3, vervangen door de wet van 18 juli 1990 ;

Gelet op de ontwerpen van officiële Duitse vertaling
- van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het

algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit,
- van het koninklijk besluit van 29 oktober 1990 tot wijziging van het

koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen
reglement op de gemeentelijke comptabiliteit,

- van het koninklijk besluit van 24 mei 1994 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen
reglement op de gemeentelijke comptabiliteit,
opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling van het
Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malrriedy;

	

,
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij

Artikel 1. De bij dit besluit respectieveli~'k in bijlagen 1 tot 3
gevoegde teksten zijn de officiële Duitse vertaling

- van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit,

- van het koninklijk besluit van 29 oktober 1990 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen
reglement op de gemeentelijke comptabiliteit,

van het koninklijk besluit van 24 mei 1994 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het algemeen
reglement op de gemeentelijke comptabiliteit .

Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit .

Gegeven te Brussel, 22 januari 1997 .

ALBERT

Van Koningswege
De Minister van Binnenlandse Zaken,

J.-VANDE LANOTI'E

Bijlage 1 - Annexe, 1

MINISTERIUM :DES INNERN UND DES t FFENTLICHEN DIENSTES
2. AUGUST 1990 - KSniglicher ErlaI zur Einführung der allgemeinen Gemeindebuchführungsordnung

BALDUIN, Kong der Belgier,
Allen Gegenwartigen und Zukünftigen, Unser Gru4!

Aufgrund des neuen Gemeindegesetzes, insbesóndere des Artikels 239, abgeàndert durch das Gesetz voni
27. Mai 1989;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsratel ;
Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern

Haben Wir beschlossen und eilassen Wir :

TITEL I - Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1 - Für die Anwendung vorliegender Ordnung ist zu versteken unter: .
1 . "ordentlicher Dienst des Haushaltspians": die Gesamtheit der Einnahmen and Ausgaben, die im Laufe jedes

Finanzjahres mindestens einmal vorkommën und der Gemeinde regelmaflige Einkünfte und eine regei_mallige
Arbeitsweise garantieren, darin einbegriffen die periodische Rückzahlung der Schulden;

2. "auflerordentlicher Dienst des Haushaltspláns": die Gesamtheit der Einnahmen und Ausgaben, die den Umfang,
den Wert oder die Erhaltung des Gemeindevermogens mit Ausnahme der laufenden Unterhaltsarbeiten direkt und
dauerhaft beeinflussen ; er umfaBt auch die fur dieselben Zwecke gewahrten Zuschüsse und Darlehen, die
Beteiligungen und Kapitalanlagen mit einer Laufzeit von meter als'einem Jahr sowie die vorzeitigen Rückzahlungen der
Schuld ;

I
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3. "Abanderung des Haushaltsplan" : jeder vom Gemeinderat nach Feststellung des Haushaltsplan angenorn-
mene Beschlufi, der zur Schaffung, Streichung oder Abanderung eines oder mehrerer Haushaltsmittelbetrage führt ;

4. "obligatorische Ausgabe" im Gegensatz zu "fakultative Ausgabe" : die Ausgabe, deren Ausführung sich aus
Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen aller Art der Gemeinde ergibt und für die im Haushaltsplan ein Haushaltsrnit-
telbetrag eingetragen sein mufs ;

5. "funktionelier und wirtschaftlicher Kode" : die numerische Identifikation mit zwei Serien von mindestens drei
Ziffern, die die Bestimmung und die Art des Haushaltsmittelbetrags festlegt, auf den sie sich bezieht ; die Gesamtheit
der funktionellen und wirtschaftlichen Kodes bildet die funktionelle und wirtschaftliche Klassifikation;

6 . "Journal" : das Buchführungsregister, das chronologisch und ohne Ausgleich alle Buchführungsverrichtunge n
aufführt; es besteht aus zwei getrennten Teilen :

- dem Journál der Haushaltsverrichtungen ;
- dem Journal der allgemeinen Verrichtungen ;
7. "Hauptbuch" : das Buchführungsregister, das die ins Journal eingetragenen Verrichturigen pro Konto auffühct ; es

besteht aus zwei getrennten Teilen :
- dem Hauptbuch der Haushaltsverrichtungen;
- dem Hauptbuch der allgemeinen Verrichtungen ;
8. "Zahlungsanweisung": der dem Gemeindeeinnehmer vom Bürgermeister- und Sch6ffenkollegium schriftlich

erteilte Befehl, den dárauf angegebenen Betrag an den erwáhnten Anspruchsberechtigten zu zahlen ;
9. "Gemeindeeinnehmer": der lokale Einnehmer oder der Bezirkseinnehmer ;
10. "Abhebung von Amts wegen jede durch das Gesetz odes aufgrund des Gesetzes auferlegte und ohne

vorherige Erlaubnis der Gemeinde erfolgte Abhebung von einem von ihr bei einero Finanzintitut er$ neten Konto ;
11. "Kassenvorrat der Gemeinde": die Gesamtheit der verfügbaren oder für hóçhstens ein Jahr angelegten Gelder

und Werte;
12. "Einnahnteanrecht": jeder Betrag, den eine bestimmte Drittperson im Laufe eines bestimmten Rechnungsjahres

der Gemeinde erwiesenermaflen schuldet ;
13: "festgestelltes Anrecht" : das Èinnahmeanrecht; das in der Buchführùng registriert worden ist ;
14. "Straffen- und Wegenetz": die Gesamtheit der üffentlichèn .Verkehrsstralen und -wegti, Erdarbeiten, Belag,

'Zubehür, Kanalisation, Beschilderung, Bauwerke, Wasserlaufe and Wasserflachen einbegriffen.

Art. 2 - Alle von den Gemeindebehórden in Finanzsachen gefailten ausführbaren Beschlüsse werden dem
Gemeindeeinnehmer vom Bürgermeister- und Schoffenkollegiuin sofórt notifiziert ; zu diesem Zweck werden sie für
gleichlautend erklart mit den Beschluflregistern und den von der Aufsichtsbehbrde getroffenen Beschlüssen .

Art. 3 - Das Bilrgermeister- und Schüffènkollegium legt die Art and Weise fest, wie . die Belege der Eintragungen
und Hinterlegungen sowie aller anderen Akte, aus lenen die Anrechte der Gemeinde hervorgehen, aufbewahrt
werden.

Art. 4 - Die Finanzkonten werden vom Gemeindeeinnehmer auf den Namen der Gemeinde eróffnet, nachdem
das Kollegium sein Einverstandnis gegeben hat . Sie werden von ihm verwaltet, und die Post wird direkt an ihn
gerichtet.

In allen Fallen ist auf den Zahlungsaufforderungen die Nummer des Gerneindekontos vermerkt, auf das der Betrag
zu zahlen ist.

TITEL II - Der Haushaltsplan
KAPITEL I - Allgemeines

Art. 5 - Der Haushaltspfan umfafft die genaue Schatzung aller Einnahmen und aller Ausgaben, die im Laufe des
Finanzjahres getatigt werden kbnnen, mit Ausnahme der für Rechnung Dritter verrichteten oder nur den
Barmittelbestand betreffenden Geldbewegungen .

Der Haushaltsplanerwahnt jedóch nur das Ergebnis der individuellen Haushaltsplan der gemaft Artikel 261 g 1
des neuen Gemeindegesetzes in Regien organisierten Genieindeeinrichtungen ünd -dienste industrieller oder
kommerzieller Art.

Innerhalb des Haushaltsplans wird unterschieden zwischen dem ordentlichen Dienst und dem aullerordentlichen
Dienst und innerhalb eines jeden dieser Dienste zwischen dem eigentlichen Firianzjahr und den vorherigen
Rechnungsjahren .

Art. 6 - Die Einnahmen und die Ausgaben sowie ihr Ergebnis werden unwiderruflich auf ein Rechnungsjahr und
einen Dienst angerechnet .

	

,

Art. 7 - Jeder Beschlull der Aufsichtsbeh&rde in Sachen Haushaltsplan wird dem Gerneinderat vom Bürgermeister-
und SchSffenkollegium mitgeteilt .

KAPITEL II - Der Haushaltsplan

Art. 8 - Wenn die Steuerlast maffig ist und die Haushaltsmittel ausreichen, kann der Gemeinderat in seinera
Haushaltsplan Mittel bereitstellen

1. für gewinnbringende Anlagen mit einer Laufzeit von mehr als einero Jahr,
2. für den Erwerb von Staatspapieren oder Effekten,
3. für die vorzeitige Rückzahlung der teuersten Anleihen,
4. für die Bildung
a) von Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen, die im Laufe mèhrerer Rechnungsjahre auf das Vermogen

einwirken kbnnen,
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b) von ordentlichen Rocklagen, die den ordentlichen . Uberschüssen zu entnehmen sind, oder von auSerordentli-
chen Rücklagen, die ordentlichen oder aulerordentlichen Überschüssen zu entnehmen sind,

c) von auílerordentlichen Einnahrnen, die dem ordentlichen Dienst zu entnehmen sind, um auSerordentliche
Ausgaben des Rechnungsjahres zu decken .

Art. 9 Der in den Haushaltsplan eingetragene geschatzte Überschug oder das darin eingetragene geschatzte
Defizit der vorherigen Rechnungsjahre ergibt sich aus dem Haushaltsplan des vorigen Rechnungsjahres und seinen
eventuellen Abanderungen.

Sobald die Haushaltsrechnung diesel, vorigen Rechnungsjahres vom "Gemeinderat abgeschlossen ist, wird der im
Haushaltsplan eingetragene geschatzte Uberschufl oder das darin eingetragene geschatzte Defizit im Wege einer
Abanderung des Haushaltsplans durch den Überschug beziehungsweise das Defizit ersetzt, der beziehungsweise das
sich aus der so abgeschlossenen Rechnung ergibt .

Wenn durch diese Abandening ein Defizit entsteht oder das Defizit ansteigt, trifft der Gemeinderat geeignete
Maflnahmen, um das Haushaltsgleichgewicht wiederherzustellen .

Art. 10 - Die Ausgabenhaushaltsmittel kónnen zu keinen anderen Zwecken benutzt werden als zu denen, die
innen im Haushaltsplan zugewiesen sind.

Sie sind beschrankt, mit Ausnahme derjenigen, die sich auf Ausgaben beziehen, deren Betrage von Amts wegen
abgehoben werden .

Die in Absatz 2 erwahnte Beschrankung kommt, was die obligatorischen Ausgaben im ordentlichen Dienst betrifft,
zur Anwendung auf die Gesamtheit der Mittel, die dieselben - auf die ersten drei Ziffern beschrankten - funktionellen
und wirtschaftlichen Kodes tragen.

Art. 11 - Die obligatorischen Ausgaben und die fakultativen Au_ sgaben werden in getrennten Artikeln aufgenom-
men .

Art. 12 - Das Bürgermeister- und Sch&ffenkollegium erstellt den Entwurf des Haushaltsplan, nachdem es die
Stellungnahme einer Kommission eingeholt hat, in der mindestens ein dazu bestimmtes Mitglied des Kollegiums, der
Sekretar und der Gemeindeeinnehmer sitzen .

Die Stellungnahme der in Absatz 1 erwahnten Kommission bezieht sich ausschliellllich auf die Rechtma1igkeit und
die zu erwartende finanzielle Auswirkung .

Art. 13 - Sobald der Haushaltsplan endgültig festgestellt ist, ist er ausführbar, unbeschadet der Kontrolle der
Rechtmafligkeit der darin eingetragenen Einnahmen und Ausgaben .

Art. 14 - § 1- Vor der definitiven Feststellung des Haushaltsplans kónnen anhand provisorischer Mittel Ausgaben
getatigt werden, für die ausführbare Mittel im Haushaltsplan des vorigen Rechnungsjahres eingetragen waren .

Wenn der Haushaltsplan jedoch noch nicht vérabschiedet ist, werden die provisorischen Mittel vom Gemeinderat
festgestellt und, falls das Gesetz, das Dekret oder die Ordonnanz es verlangt, von der Aufsichtsbehórde gebilligt .

§ 2 - Die provisórischen Mittel dürfen pro abgelaufenen oder begonnenen Monat nicht hôher sein als ein Zwólftel
1 . der Haushaltsmittel des vorigen Rechnungsjahres, wenn der Haushaltsplan des Rechnungsjahres noch nicht

verabschiedet ist,
2, der Haushaltsmittel des laufenden Rechnungsjahres oder, falls sie geringer sind, der Haushaltsmittel des vorigen

Rechnungsjahres, wenn der Haushaltsplan de$ Rechnungsjahres bereits verabschiedet ist .
Diese Einschr ankung findet keine Anwendung auf die Ausgaben für die Entlohnung des Personals und auf die

Zahlung der Versicherungspramien und der Steuern. -
§ 3 - Die provisorischen Mittel betreffen mur die ordentlichen obligatorischen Ausgaben.

KAPITEL III - Abdnderrungen des Haushaltsplans

Art. 15 - Die Abanderungen des Haushaltsplan unterliegen denselben Verfahren wie der Haushaltsplan.
Sie sind für jeden Haushaltsmittelbetrag ordnungsgemaS zu rechtfertigen.

Art. 16 - So früh wie móglich bei den Abanderungen des Haushaltsplans eingetragen werden müssen die
Haushaltsmittel, die notwendig sind, um die aufgrund von Artikel 249 des neuen Gememdegesetzes getatigten
Ausgaben und diejenigen, die durch Abhebungen von Amts wegen erfolgt sind; zu decken, sowie die Haushaltsmittel,
die sich auf unvorhergesehene'Einnahmen beziehen .

TITEL III - Vermogen und Geschaftsführung
KAPITEL I - Verniôgen und Bilanz

Art. 17 - § 1- Die allgemeine Lage der Gemeinde am 31. Dezember eines jeden Rechnungsjahres wird durch eine
Bilanz bestimmt.

§ 2 - Die Aktiva der Bilanz, die aus der Gesamtheit der Verm~genswerte und der-Anrechte bestehen, welche durch
Verwendung der Werte der Passiva zusammenkommen, umfassen

1 . das Anlageverm8gen, das die von der Gemeinde auf Dauer erworbénen Güter darsteilt, namlich
a) die Gründungskosten,
b) die immateriellen Anlagen,
c) die Sachanlagen, die das unbewegliche und das bewegliche Vermógen umfassen,
d) die gewahrten Kredite und Darlehen,
e) die Finanzanlagen;
2. das Umlaufvermügen, das die Vermügenwerte und die Anrechte der Gemeinde darstellt, namlich
a) die Vorste,
b) die Forderungen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr,
c) die Verrichtungen für Rechnung Dritter,
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d) die Geldanlagen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr
e) die verfügbaren Werte,
f) die Ausgleichskonten .
§ 3 - Die Passiva der Bilanz, die die Herkunft der Mittel angeben, über die die Gemeinde verfügt, um ihre Ziele

zu verwirklichen, umfassen
1. die Eigenmittel, die die von der Gemeinde investierten Mittel sind, deren Eigentümerin sie ist, namlich
a) das Ursprungskapital,
b) die kapitalisierten Ergebnisse,
c) die Ergebnisse der vorherigen Rechnungsjahre,
d) die Rücklagen,
e) die erhaltenen Investitionszuschüsse,
f) die Rückstellungen für Risiken und Aufwendungen;
2. die Fremdmittel oder die Schulden, welche die der Gemeinde von Dritten zur Verfügung gestellten Mittel sind,

namlich
a) die Schulden mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr,
b) die Schulden mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr,
c) die Verrichtungen für Rechnung Dritter,
d) die Ausgleichskonten.
§ 4 - In der Ausgangsbilanz besteht das Ursprungskapital aus der Differenz zwischen den Aktiva and dem

Gesamtbetrag der Schulden, der Rücklagen, des kumulierten Ergebrusses der vorherigen Rechnungsjahre, der
erhaltenen Investitionszuschüsse and der Rückstellungen für Risiken and Aufwendungen.

Aus der Differenz zwischen den Aktiva and den Schulden ergibt sich das Nettovermogen der Gemeinde. Diese
Vermógenslage wind jedes Jahr durch die Ubernahme des Saldos der Ergebnisrechnung des abgeschlossenen
Rechnungsjahres angepa&t .

§ 5 - Alle Bilanzwerte werden in Belgischen Franken angegeben.

Art. 18 - Die Ergebnisrechnung umfaüt die vergleichende Buchung von and die Differenz zwischen den Ertragen
and den Aufwendungen der Geroemde im Laufe des Rechnungsjahres.

' Es gibt drei Arten von Ertragen and Aufwendungen:-
1. laufende Ertrage and Aufwendungen : Sic bestehen aus den festgestellten Asrechten and den Ausgaben, die auf

die Artikel des ordentlichen Dienstes im Haushaltsplan angerechnet werden;
2. Ertrage and Aufwendungen, die sich aus den normalen Schwankungen der Bilanzwerte oder aus den

Wiederherstellungen der Aufwendungen and Ertrage ergeben. Sie ergeben sich insbesondere
a) aus Zuführungen an die Abschreibungen and Rückstellungenfür Risiken and Aufwendungen,
b) aus Vorratsschwankungen,
c), aus Kontenwiederherstellungsvorgangen betreffend die Anrechnung periodischer Rückzahlungen von Anlei

hen,
d) aus Übertragungen von einem Dienst des Haushaltsplans auf den anderen„ . . .
e) aus Einbringungen von in eigener Regie ausgeführten Arbeiten in das Anlagevermógen;,
3, aufergewohnliche Ertrage und Aufwendungen sowie Rücklagen:
a) Die Ertrage dieser-Art ergeben sick insbesondere
- aus in Artikel 21 er*ahnten Neubewertungen von Gütern des Ànlagevermógens
- aus Mehrwerten bei der Abtretung-vonGütern des Aniágevermdgepis,
- aus auf3ergewohnlichen Schadenersatzleistungen für Gilter des Anlagevermogens,
aus Abhebungen von den Rücklagen,

- aus anderen auf3ergewohnlichen Einbringungen des ordentlichen oder des au1erordeníliclien Dienstes .
b) Die Aufwendungen dieser Art ergeben sich insbesondere
- aus in Artikel 21 erwahnten Neubewertungen von Güterrï des Anlagevermogens,
- aus auflergew~hnlichen Mehrwerten, die auf den von der Gemeinde begebenen óffentlichen Anleihen registriert

werden,
- aus der in Artikel 55 vorgesehenen Eintragung von Gemeindesteuérn ;_,Schuldfórderungen und gewahrten

Krediten uxid Darlehen unter die nicht einzutreibenden und uneintreibbarert Forderungen,
- aus Minderwerten bei der Abtretung oder anlallich des Verlustes von Gütern des Anlagevermógens,
- aus aufergew&hnlichen Schadenersatzleistungen an Dritte durch die Gemeinde,
- aus Zuführungen an die Wertminderungen,
- aus Zuführungen an die ordentlichen und aulerordentlichen Rücklagenfonds . -
In der Ergebnisrechnung sind folgende Ergebnisse angeführt :
a) der Betriebsüberschufi oder das Betriebsdefizit : das Ergebnis, das aus der allgemeinen Buchführung hervorgeht

und durch den Veigleich der unter den Nummern 1 und 2 eiw~hnten Aufwendungen und Ertrage bestimmt wird ;
b) der aulergewohnliche Überschuf3 oder das aulergewóhnliche Defizit: das Ergebnis, das aus der allgemeinen

Buchführung hervorgeht und durch den Vergleich der unter Nummer 3 erwahnten Aufwendungen und Ertrage
bestimmt wird;

1
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c) der Uberschug oder das Defizit des Rechnungsjahres: das Betriebsergebnis zuzüglich des au2ergewóhnlichen
Ergebnisses .

Art. 19 - Die Gemeindeverwaltung führt ein detailliertes und vollstandiges Inventar, das den Wert all ihrer Güter,
Vermogenswerte, Anrechte und Forderungen sowie ihrer Investitionszuschüsse und ihrer Schuld angibt .

Im Inventar Bind aulerdem die Verpflichtungen erwahnt, mit denen die obenerwahnten Werte belastet sind, sowie
die Bürgschaftsannahmen und gewahrten Garantien .

Der Minister des Innern legt die Nomenklatur dieses Inventars und die Bewertungsregeln fest .
Der Gemeindeeinnehmer registriert in der Bilanzrechnung die im Inventar eingetragenen Werte mit ihren

Schwankungen.
Zu diesem Zweck erhalt er vom Bürgermeister- und Schoffenkollegium eine beglaubigte Kopie aller Akte,

Dokumente und Schriftstücke betreffend diese Werte .

Art. 20 - In der Buchführung wird zwischen dem Wert des Grundstücks und demjenigen der sich darauf
befindenden Immobilien unterschieden.

Art. 21 - § 1 - Die Güter des unbeweglichen Vermogens werden jahrlich neu bewertet mit Ausnahme der
Waldungen auf dem Stock .

Die Neubewertung erfolgt nach der Art des Gutes
- entweder aufgrund des Indexes der Preise im Bausektor
- oder aufgrund des für die Gemeinde entstehenden Aufkommens der Zusd-daghundertstel auf den Immobilien-

steuervorabzug .
Der Minister des Innern bestimmt, welches dieser beiden Kriterien im jeweiligen Fall anzuwenden ist .
Was das Strallen- und Wegenetz betrifft, wird nur das Gelande jahrlich neu bewertet.
§ 2 - Falls bedeutende und nicht rein gelegentliche Marktschwankungenn auftreten sollten, kann der Kong eine

auiergewohnliche Neubewertung der Güter des unbeweglichen Vermogens anordnen ünter der Voraussetzung, dag
keines der in § 1 erwiihnten Kriterien ausreicht, um diesen Schwankungen Rechnung zu tragen.

	

"

Art. 22 - Die Abschreibung erfolgt j~hrlich und 1st linear.
Die Güter werden gemü1 der Anlage zu vorliegendem Erlaf3 abgeschrieben .
Die Investitionszuschüsse müssen so reduziert werden, wie das Gut, für das der Zuschufbetrag gewahrt wurde,

abgeschrieben wird .

Art. 23 - Die Gemeinde kann gema4 den vom Minister des Innern festgelegten Regeln eine Verwaltung der
Vorrate vorsehen.

Art. 24 - Wenn Aufwendungen und Ertrage sich auf ein spateres Rechnungsjahr beziehen, werden sie auf ein
Ausgleichskonto angerechnet, das das Ergebnis des Rechnungsjahres nicht beeinflu&t. '

KAPITEL II - Anleihen

Art. 25 - Auf Beschlul des Gemeinderates kaan die Gemeinde Anleihen aufnehmen, uin den Betrag der
augerordentlichen Ausgaben zu decken .

Die Frist für die Rückzahlung der Anleihen darf nicht langer sein als die Dauer der Abschreibung der Güter, für
die diese Anleihen aufgénommen wurdèn.

Das Schuldenverzeichnis erwahnt pro Jahr und pro Anleihe die Rückzahlungsraten und die geschuldetén Zinsen
auf der Grundlage der geitenden Zinssatze.

Art. 26 - Auf Beschlu1 des Gemeinderates kanis' die Gemeinde Krediteróffnungsvertrage schlie1 en durch
Einkalkulierung von zu erwartenden Zuschüssen oder anderen im Haushaltsplan vorgesehenen Einnahrnen

Art. 27 - Die nicht verwendeten Restbetrage der Anleihen werden durch BéschluB des Gemeinderates
i. entweder der vorzeitigeü Rückzáhlung der Anleihe
2. oden der Zahlung aulerordentlicher Ausgaben; die nicht durch dazü°"gem~g Artikel 25 Absatz •1 :bestimmte

Einnahmen gedeckt sind s
zugeführt.

	

.
Wenn der Restbetrag jedoch unter 1-Prozent des ursprünglichen Anleihebetrags-liegt und 30 .000 ; Franken:nicht

übersteigt, flieflt er direkt dein aulerordentlichen Dienst zu.
Art. 28 : Vor der Erstellung der Bilanz werden die Schulden mit einer Laufzeit von mehr als einero Jahr urn den r

Betrag der Rückzahlungsraten reduziert, die im Laufe,des kommenden Reçhnungsjahres fallig sind und bei den ;
Schulden mit einer Laufzeit bis zu ei.nem Jahr eingetragen werden

Art. 29 - Anleihen, die zur Ausgabe von Inhaberpapieren geführt haben, werden in einein Sonderverzeichnis
aufgeführt, in dem

a) .gegenübgr der Nummer der ausgegebenen Wertpapiere
- das Datum, zu dem jedes Wertpapier zùrückzuzahlen ist,
- gegebenenfalls das Datum des Rückkaufs im Hinblick auf eine vorzeitige Rückzahlung
b) zu jedem Falligkeitstermin
- die Anzahl und der Rückzahlungswert der zurückzuzahlenden Wertpapiere,
- die Anzahl und der Wert der zu zahlenden Zinsscheine,
- die Anzahi und der Wert der zurückgezahlten Wertpapiere und der gezahlten Scheine zu Lasten eines jeden

Rechnungsjahrs bis zur Verjahrung,
- die Anzahl und der Wert der verjahrten Wertpapiere und Zinsscheine angegeben werden .
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Art. 30 - § 1 - Auf}er bei einer gegenteiligen Abmachung kónnen die Gemeinden die in Artikel 29 erwahnten
Wertpapiere ihrer eigenen Anleihen erwerben, allerdings nur 1m Hinblick auf eine vorzeitige Rückzahiung .

Der Betrag der zu diesem Zweck irn Gemeindehaushaltsplan eingetragenen Haushaltsmittel wird einem Fonds für
die Rückzahlung óffentlicher Anleihen zugewiesen .

Der Teil der ordentlichen Jahresraten, der dem normalen Rückzahlungswert und den Zinsen der vorzeitig
zurückgezahlten Obligationen und Wertpapiere entspricht, wird anden Falligkeitstagen demselben Fonds zugewiesen.

Die zurückgekauften Wertpapiere kônnen nicht wieder in Umlauf gebracht werden .
§ 2 - Durch das Anbringen eines wischfesten Stempels werden
1 . die zurückgekauften Wertpapiere bei ihrem Rückkauf,
2. die zurückgezahlten Wertpapiere bei ihrer Rückzahlung,
3. die nach Falligkeitsterminen klassierten Zinsscheine bei ihrer Zahlung

sofort für nichtig erklart.
§ 3 - Mindestens einmal im Jahr wird die Nichtigkeit der eingelósten und zurückgezahlten Obligationen und

Wertpapiere sowie der dazugehórigen Zinsscheine durch ein vom Bürgermeister- und Schóffenkollegium gebilligtes
und in den Gemeindearchiven hinterlegtes Protokoll festgestellt . Eine Kopie dieses Protokolls wird den Jahresrech-
nungén als Beleg für die erfolgten Rückzahlungen und Zahlungen beigefügt .

KAPITEL III - Barmittelbestand und angelegtes Geld

Art. 31 - Das Bürgermeister- und Schóffenkollegium sorgt dafür, dal der Kassenvorrat der Gemeinde genügend
Kassenmittel umfaf}t, urn den Verpflichtungen der Gemeinde jederzeit nachkommen und ihre Ausgaben begleichen zu
kónnen.

Es Borgt auch dafür, daf} die Beschlüsse, Steuern zu erheben, Anleihen aufzunehmen oder Krediteróffnungsver-
trage zu schlielen, unverzüglich gefaBt und ausgeführt werden .

	

-

Art. 32 - Anlagen von besonderen Fonds aus Schenkungen und Legaten mit festgelègter Bestimmung sowie die
Einkünfte aus diesen Anlagen werden auf die jedem dieser Fonds eigenen Artikel des Haushaltsplans angerechnet .

Diese Anlagen werden sowohl im Inventar als auch in der Buchführung getrennt verwaltet.

Art. 33 - Die Anlagen kónnen nur in Wertpapieren erfolgen, die von üffentlichén oder privaten Einrichtungen
belgischen Rechts ausgegeben werden, oder in Beteiligungen an solohen Ein ichtungen .

Die Bedingungen, denen die Anlagen bei Einrichtungen privaten Rechts unterliegen, werden von Uns bestimmt .
Die von der Gemeinde erworbenen Inhaberpapiere, für die es ein Hauptbuch gibt ; werden in namentliche

Eintragungen umgesetzt.
Die nicht umsetzbaren Inhaberpapiere werden entweder bei der Hinterlegungs- und Konsignationskasse oder bei

der Belgischen Nationalbank oden beun Gemeindekredit von Belgien hinterlegt

:Art. 34 - Der Nettowert der Sachanlagen muf} im Falle einer Realisierung so schnell wie móglich wiederherge-
stellt werden.

Die Werte-und Wertpapiere der Gemeinde kónnen realisiert werden, urn Anleihen zu vermeiden, für die die
Aufwendungen hóher waren als die Éinkünfte aus diesen Werten und Wertpapieren .

Art. . 35 - Der Gemeindeeinnehmmer ist für den Kassenvorrat verantwortlich aber nicht für den Kassenvorrat der
Gemeinderegien .

Die Gelder des Kassenvorrats werden in der Buchführung, bei der jede Geldbewegung registriert wird, getrennt
verwaltet.

Art. 36 - § 1 - Der Gemeindeeinnehmer bewahrt in der Kasse nur. die Gelder auf, die nótig sind, um die
nachstfalligen in bar zu zahlenden Betrage zu entrichten .

§ 2 - Die anderen verfügbaren Gelder werden auf die laufenden Konten überwiesen, die entweder beim
Postscheckamt oder bei bffentlichen Krediteinrichtungen eróffnet werden, oder sie werden bei diesen Einrichtungen für
hóchstens 1 Jahr angelegt .

Wenn es für die Gemeinde jedoch vorteilhaft ist, kónnen die bei anderen als den in § 1 erwahnten Einrichtungen
geliehenen Gelder dort deponiert bleiben unter der Bedingung, dag sie der Gemeinde ausreichend Garantien bieten in
begebbaren Werten, die vom Bürgermeister- und Schóffenkollegium gebilligt sind .

§ 3 - Nach Rücksprache mit dem Gemeindeeinnehmer regelt das Bürgermeister- und Schóffenkollegium die
Verwaltung des -Kassenvorrats.

Art. 37 - Der Gemeindeeinnehmer ist verantwortlich für Zinsverluste, die iurückzuführen Bind auf :
1. durch ihn verschuldete Verspatungen bei der Eintreibung der Gemeindesteuern und -einkünfte
2. das Festhalten von Gemeindegeldern in der Kasse oder auf unproduktiven Konten über die vom Kollegium

festgelegten Normen hinaus;
3. das Beibehalten eines negativen Saldos auf den laufenden Konten, wenn die in der Kasse verbiiebenen Gelder

- weit mehr als nur ausreichen, urn die nachstfalligen Zahlungen zu verrichten . -

TITEL IV - Die Buchführung
KAPITEL I - Allgemeines

Art. 38 - Das Bürgermeister- und Schóffenkollegium und, unter seiner Aufsicht, der Gemeindeeinnehmer sind
mit der Buchführung der Gemeinde beauftragt .

Das Bürgermeister- und Schóffenkollegium stellt dem Einnehmer die zur Ausübung seiner Zustandigkeiten
notwendigen Mittel zur Verfügung .
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Art. 39 - § 1 - Alle durch das Gesetz oder-die vorliegende Ordnung verlangten Bücher and Dokumente müssen,
wenn ein Abschluf3, eine Mitteilung, Kontroile, Uberprüfung oder Archivierung vorgesehen sind, auf Papier, in der
vorgeschriebenen Form erstellt- werden .

§ 2 - Auf den Belegen stehen
1. eine laufende Nummer entsprechend ihrer Buchung,
2. das Rechnungsjahr,
3. die Nummer des Artikels des Haushaltsplans,
4. ein Kontrollvermerk über das festgestellte Anrecht oder die Verpflichtung .
Von Dritten ausgestellte Belege, die sich auf Dienstleistangen oder Lieferungen an die Gemeinde beziehen, werden

aü1 erdem_mit einem Sichtvermerk als Empfangsbestàtigung versehen .
§ 3 - Die Buchungen werden Tag für Tag vom 1 . Januar bis 31 . Dezember vorgenommen.
Bei jedem Abschlui3 werden die Journale durchlaufend numeriert und vom Bürgermeister oder, wenn der

Einnehmer Bezirkseinnehmer ist, vom Gouverneur paraphiert .
Jede Eintragung tragt eine laufende Nummer. Es dürfen keine Leerstellen oderZwischeniaurne gelassen werden,

und Streichungen, Uberschreibungen oder Randbemerkungen sind nicht erlaubt . Jede Richtigstellang wird durch ein
Kennzeichen am Anfang der Zeile hervorgehoben. Vor jedem negativen Betrag steht ein Kennzeichen .

§ 4 .- Die Erhóhungen der Aktivkonten und der Aufwendungskonten werden auf der Debetseite gebucht und die
Verminderungen auf der Kreditseite .

	

F

Die Erhóhungen der Passivkonten und der Ertragskonten werden auf der Kreditseile gebucht und die
Verminderungen auf der Debetseite .

Auf der linken Seite der Bücher stehen die Aktivkonten und die Aufwendungskonten s6wie die Debetwerte . Auf
der rechten Seite der Bücher stehen die Passivkonten und die Ertragskonten sowie . die *editwerte.

Die Bewegungen der allgemeinen Konten bewirken, daf3, wenn ein Konto belastet wird, -einero anderen dafür
gutgeschrieben wind .

§ 5 - Es kbnnen zu den Büchern der Hauptbuchführung auch Nebenbücher angelegt werdén, ween der Umfang
der Verrichtungen es erforderlich macht . Diesé Nebenbücher, die nicht numeriert und paraphiert werden müssen,
werden nach denselben Regeln geführt wie die Bücher Oer Hauptbuchführung .

§ 6 - Am Ende jeder Seite und jedep Monats wird von allen Büchern das Total gemacht . Die Bücher werden
rnindestens einmal im Monat abgeschlossen . Gegebenenfalls werden die Totale auf die nachste Seite oder ins nàchste
Buch übertragen.

Bei jedem Abschiul3 erstellt der Gerneindeeinnehmer ein Dokument, aus dem hervorgeht, dag die Buchungen mit
dem Kassenvorràt übereinstimmen.

§ 7 - Sobald die Bücher am Ende des Rechnungsjahres abgeschlossen Bind, wird -dem Bürgermeister und
Schófi`enkollegium eine Kopie davon übergeben .

Die Bücher und Belege werden vom Geineindeeinnehmer, bis zum definitiven Abschluû der Rechnungen
aufbewahrt:

Sie werden wahrend dreiSig Jahrenin der Gemeinde aufbewahit Die Jahresrechriungen werden auf unbestimmte
Zeit aufbewahrt.

	

"

Art. 40 - In der Haushaltsbuchführung werden registriert und gerechtfertigt :
1 . bei den Einnahmen: die Einnahmeanrechte, die nicht einzutreibenden und die uneintreibbaren Forderungen

sowie das Total der Eintreibungen ;
2 . bei den Ausgaben: die Ausgabenverpflichtungen, die Anrechnungen sowie das Total der Zahlungen.
Die Haushaltsbuchführung wird nach der Methode der einfachen Buchführung geführt mittels des Journals und

des Hauptbuchs der Haushaltsvèrrichtungen. Aus ihr ergibt sich nach Ablauf des Rechnungsjahres die Haushaltsrechnung .

Art. 41 - In der allgemeinen Buchführung werden die Bewegungen der Bilanzwerte, die Aufwendungen and die
Ertr~ge registriert .

Sie wird nach der Methode der doppelten Buchführung geführt mittels des Journals and des Hauptbuchs der
allgemeinen Verrichtungen. Aus ihr ergibt sich nach Ablauf jedes Rechnungsjahres die Bilanzund die Ergebnisrechhung

Art. 42 - Den allgemeinen Konten der Bllanz werden die individuellén KQritën der'Güter der Gemeinde, ihrer
Schulden eind ihrer Forderungen béigefügt. -

Sie werden gleichzeitig mit den Bilar zkonten geführt .

Art. 43 - Alle Bewegungen in der Haushaltsbuchführung und in der allgemeinen Buchfuhrung werden im Laufe
- des Rechnungsjahres registriert, in dem sie eifolgen .

Die auf ein anderes Rechnungsjahr anzurechnenden Haushaltsverrichtungen werden durch die Angabe dieses
Rechnungsjahres spezifiziert .

- Art. 44 - Die funktionelle'und wirtschaftliche Klassifikation and die der allgemeinen and individuellen Konten
werden vom Minister des Innern festgelegt .

Er legt auch die Mindestkontenplane, die auf dieser Klassifikation and auf diesen Konten basieren,,sowie die zu
führenden Buchführungsdokumente fest .
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KAPITEL II - Einnahmen und Ertrdge
Abschnitt 1- Einnahmeanrechte und Ertrage

Art. 45 - § 1 - Allein das Bürgermeister- und Schbffenkollegium stellt die Einnahmeanrechte fest .
§ 2 - Wenn das Anrecht nicht durch Gesetz oder durch ein b.eweiskraftiges Dokument erwiesen ist, erstellt das

Bürgermeister- und Schüffenkollegium einen Eintreibungsbericht und übermittelt ihn dem Gemeindeeinnehmer mit
allen Belegen zur Rechtfertigung des Anrechts und seiner Feststellung .

Auf dem Eintreibungsbericht sind der Name und die Adresse des Zahlungspflichtigen, die Art und der Betrag der
Forderung sowie das Rechnungsjahr und der Artikel des Haushaltsplans erwàhnt.

Es kaan ein kollektiver Eintreibungsbericht erstellt werden, wenn eíne buchhalterische Rechtfertigung und
Anrechnung mehrere Forderungen betrifft .

§ 3 - Auf den Belegen werden das Rechnungsjahr und der Artikel des Haushaltspians, auf die die Einnahmen
angerechnet werden, vermerkt .

Art. 46 - § 1 - Jedes Einnaluneanrecht wird sofort in der Buchfüluung registriert .
§ 2 - In folgenden Fallen wird das Einnahmeanrecht festgestellt :
1 . sobald der Gemeindeeinnehmer die für vollstreckbar erklarten Heberollen erhalt ;
2. wenn andere. Gemeindebedienstete für die Gemeinde in bar eingenommene Betrage an den Einnehmer

auszahien;
3. wenn der Beschlu4 gefaílt wird, mit dem der Gemeinderat die Bedingungen annimmt, die die Krediteinrichtung

für den Anleihevertrag gestellt hat;
. 4. sobald die Vorschüsse auf die Nettogewinne der Gemeinderegien eingezahlt sind und, für den der Gemeinde

' zuerkannten Saldo, sobald die Rechnungen zur Feststellung des zu zahlenden Nettogewinns eingereicht sind ;
5. am Datum der Auszüge der laufenden Konten, auf denen der Empfang der durch Vermittlung der Einnehmer

der direkten Steuern eingenommenen Zinsen, Dividenden, Gewinnanteile und Einkünfte der Gemeinde vermerkt ist ;
6: bei der Notifikation des Anteils der Gemeinde am Gemeindefonds.
§ 3 - Wenn die Einnahme ohne vorheriges Anrecht und ohne-vorherige Rechtfertigung,erfoigt, unterbreitet der

Gemeindeeinnehmer dem Bürgermeister- und Schbffenkollegium einen Eintreibungsbercht in doppelter Ausfertigung,
wovon das Kollegium !hm ein mit dem Vermerk seins Einverstandnisses unterzeichnetes Exemplar,zurückgibt . ,

Art. 47 - Die allgémeinen Konten werden gleichzeitig mit der Feststellung der Anrechté in der Haushaltsbuch-
führung fortgeschrieben . _

Art. 48 - Für Lieferungen, Arbeiten oder Dienstleistungen der Gemeinde zugunsten Dritter werden Rechnungen,
Schuldforderungserklarungen oder Eintreibungsberichté in doppelter Ausfertigung erstellt . Auf den Rechnungen und
Schuldfordenmgserklarungen sind alle Auskünfte angegeben, die auf jedem Eintreibungsbericht stehen müssen.

Für Anrechte, die auf der Stelle und in bar gegen Ausstellung einer Quittung oder irgendeines anderen Belegs
gezahlt werden müssen, ïst jedoch weder eine Rechnung noch eine Schuldforderungserklarung erforderlich .

Art. 49 - Die Anrechte kunnen in der Haushaltsbuchführung provisorisch festgestellt werden, obwohl sie noch
keine Èinnahmeanrechte darstellen .

Diese Anrechte werden bei ihrer Feststellung durch Einnahmeanrechte ersetzt .
Die provisorisch festgestellten Anrechte werden auf jeden Fall mit AbschluB des Rechnungsjahres gestrichen .

Art, 50 - Im Hauptbuch der Haushaltsverrichtungen stehen gegenüber jedem Artikel des Haushaltsplans auf der
Einnahmenseite:

1 . der Haushaltsmittelbetrag ;
2. das Datum und die Nummer des Hauptbelegs zur Rechtfertigung des Einnahmeanrechts, der nicht

einzutreibenden oder der uneintreibbaren Forderung ;
3, der Betrag der Einnahmeanrechte, der nicht einzutreibenden und der uneintreibbaren Forderungen, Tag für Tag

nuríneriert und getrennt von den provisorisch festgestellten Anrechten ;
4. die Differenz zwischen dem Haushaltsmittelbetrag und dem Total der Einnahmeanrechte ;unter Abzug der

uneintreibbaren und der nicht einzutreibenden Forderungen ;
5. das Total der erfolgten Eintreibungen.

Art. 51 - Der Gemeindeeinnehmer führt für jeden Zahlungspflichtigen ein individuelles Konto, auf dem au13er
der Idéntitat des Zahlungspflichtigen

1. das Datum, der Betrag und die Nummer des festgestelltén Anrechts,
2. das Datum, der Betrag und das Zeichen der Eintreibungen,
3. die nicht einzutreibenden und die uneintreibbaren Forderungen

angegeben sind .
Die mittels Rollen oder kollektiver Aufstellungen festgelegten Anrechte kunnen in einero globalere Konto pro Steuer

oder Gebühr und pro Rechnungsjahr registriert werden .
Abschnitt 2 - Einnahmen

Art. 52 - Sobald der Gemeindeeinnehmer im Besitz der Dokumente ist, durch die die Anrechte der Gemeinde
festgestellt werden, kontrolliert er die Regularitat dieser Dokumente und ihrer Belege sowie ihre Anrechnung in der
Haushaltsbuchführung und in der allgemeinen Buchführung .

Art. 53 - Der Gemeindeeinnehmer setzt das Bürgermeister und Schdffenkollegium regelmatig von den in
Steuerangelegenheiten eingeleiteten Verfolgungen schriftlich in Kenntnis .

Wenn ein Schuldner binnen der eingeraumten Frist nicht zahlt und kein schriftlicher Vollstreckungsbefehl vorliegt,
informiert der Gemeindeeinnehmer das Bürgermeister- und Schuffenkollegium schriftlich darüber, und zwar im
Hinblick auf die eventuelle Anwendung des Artikels 270 des neuen Gemeindegesetzes .
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Art. 54 - § 1 - Der Gemeindeeinnehmer bucht die eingetriebenen Einnahmeanrechte .

Er bucht auch die unrechtrnagig eingetriebenen Betrage .
§ 2 - Wenn die Betrage bar eingezahlt werden, stellt der Gemeindeeinnehmer eine Quittung oder irgendeinen

anderen Zahlungsnachweis aus.

Art. 55 - § 1 - Der Gemeindeeinnehmer tragt bei den nicht einzutreibenden Forderungen die vom Bürgermeister-
und Schóffenkollegium ordnungsgemag genehmigten Steuerbefreiungen and -ermagigungen ein, für die ihm vom
Kollegium eine Erlaubnis notifiziert wird .

§ 2 - Der Gemeindeeinnehmer tragt bei den uneintreibbaren Forderungen
1. die Betrage, die von Zahlungspflichtigen geschuldet werden, deren Zahlungsunfahigkeit duich Beweisstücke

erwiesen ist,
2. die festgestellten Anrechte, die au_fgrund materieller Irrtümer verfallen,

ein.
Steuern zu Lasten von zahlungsunfahigen Steuerpflichtigen kunnen erst am Datum ihrer Verjahrung bei den

uneintreibbaren Forderungen gebucht werden .

KAPITEL III - Ausgaben und Aufwendungen
Abschnitt 1 - Voraufgehende Bestimmung

Art . 56 - Auger in Fallen, die durch das Gesetz oder durch vorliegende Ordnung bestimmt sind, darf eine
Ausgabe erst getütigt werden nach der definitiven Ausgabenverpflichtung, ihher Anrecfulung auf den Artikel des
Haushaitspians, ihrer Registrierung bei den allgemeinen Konten der eingehenden Rechnungen, lier Anrechnung auf
die allgemeinen and individuellen Konten, ihrer Anweisung durch das Bürgermeister- und Schóffenkollegium und der
Aufsteliung einer Zahlungsanweisung gemaft Artikel 250 des neuen Gemeindegesetzes .

Abschnitt 2 - Ausgaben- und Aufwendungsverpflichtung and -anrechnung

Art. 57 - Allein das Bürgermeister- und Schóffenkollegium ist dazu befugt, Ausgabenverpflichtungen einzuge-
hen .

Die Ausgabenverpflichtung ergibt sich aus einer Verpflichtung, die aus demi Gesetz, aus einero Abkommen oder
aus eirem einseitigen Beschluf3 der Gemeindebeh6rde hervorgeht .

Durch die Ausgabenverpflichtung wird einHaushaltsmittelbetrag ganz`oder teilweise für eihen festen Zweck
unter Ausschluf3 jegliçher anderen Bestimmung bereitgehalten .

In der Ausgabenverpflichtung werden
1. der Name des Glaubigers oder des Anspruchsberechtigten,
2. der wahrscheinliche Betrag,
3. das Rechnungsjahr urid der Artikel des Haushaltsplans

erwâhnt.

Art . 58 - Die Abhebungen von Amts wegen und die in Artikel 71 erwahnten Abhebungen werden auf das
Rechnungsjahr angerechnet, in dem sie stattfinden.

Art. 59 - Einé Ausgabenverpflichtung kann provisorisch eingegangén-werden, wenn das Bürgermeister- and
Schdffenkollegium beschlief t, einen Haushaltsmittélbetrag ganz oder teilweise für die Ausführung eiher vorausseh-
baren Verpflichtung der Gemeinde vorzubehalten .

Diese Ausgabenverpflichtung wird in den Artikeln des Haushaltsplans aufgenommen ; sie wird ganz oder
teilweise durch eine definitive Verpflichtung ersetzt und verfallt auf jeden Fall bei Abschlug des Rechnungsjahres .

Art . 60 - Wenn die Ausgaben durch eine einfache Rechnung belegt werden kunnen, gibt der betreffende Dienst
jegliche Bestellung mittels eines Bestellscheins auf, der vor seinera Versand vom Bürgermeister-und Schóffenkollegium .
mit einem Sichtvermerk zu versehen ist .

Der Gla.ubiger der Gemeinde mug dern Bürgermeister- und Schôffenkollegium eine Réchnung in zweifacher
Ausfertigung mit dem beigefügten Bestellschein vorlegen .

Art. 61 - Die Ausgabenverpflichtungen werden im Hauptbuch der Ha .ushaltsverrichtungen eingetragen, sobald
sie gemag Artikel 57 eingegangen wórden sind .

Die Abhebungen vonAmts wegen und die in Artikel 71 erwahnten Abhebungen werden am Tag des Einpfangs der
sich auf sic beziehenden Kontoauszüge eingetragen .

Die in Artikel 255 Nr . 16 des neuen Gemeindegesetzes erwahnten Dotationen an das offentliche Sozialhilfezentrum
werden am Tag der Notifikation der definitiven Feststellung des Gemeindehaushaltsplans eingetragen .

Art. 62 - Tm Hauptbuch der Haushaltsverrichtungen, stehen gegenuber jedem Ausgabenkonto :
1 . der Betrag der Haushaltsmittel und seine Bezeichnung;
2. das Datum und die Nummer des Hauptbelegs und eventuell die Nummer des individuellen Kontos ;

3. die Hóhe der auf jedem Haushaltsmittelbetrag eingegangenen und Tag für Tag numerierten Ausgabenver-
pflichtungen, wobei die provisorischen Ausgabenverpflichtungen von den definitiven getrennt stehen ;

4. der auf jede Ausgabenverpflichtung angerechnete Betrag ;

5 . der Saldo des Haushaltsmittelbetrags ;
6. der Gesamtbetrag der verrichteten Zahlungen .

Art. 63 - Das Bürgermeister- und Schüffenkollegium bucht unmittelbar Rechnungen oder Dokumente, die diese
ersetzen,zeitweitig bei den diesbezüglichen allgemeinen Konten . Die Buchung-erfolgt so, dag das ,Falligkeitsdatum
jederzeit leicht nachgeschlagen werden kann .

Die Rechnungen werden vom Bediensteten, der mit der Kontrolle der Lieferungen und Dienstleistungen
beauftragt ist, mït einem Empfangsvermerk versehen .
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Art. 64 - Die Rechnungen and anderen Ausgabendokumente werden dem Gemeindeeinnehmer mit allenBelegen zugesandt, die die Regularitat der sich daraus ergebenden Ausgabe rechtfertigen .
Nachdem der Gemeindeeinnehmer diese Dokumente kontrolliert hat, nimmt er die Anrechnung auf die Haushaltskonte nund die allgemeinen Konten vor oder übennittelt er die Dokumente an das Kollegium, falls Unstimmigkeiten vorliegen .
Die Anrechnung auf die allgemeinen Konten besteht darm, die Aufwendung und die mit der Ausgabe

einhergehende Bilanzbewegung zu registrieren und die in Artikel 63 erwahnte Buchung gegenzubuchen.
Die Anrechnung auf die Haushaltskonten bestelt darm, den infolge der Ausgabenverpflichtung tatsachlich

geschuldeten Betrag einzutragen und die Verpflichtung gegebenenfalls zu korrigieren .
Abschnitt 3 - Erstellung der Zahlungsanweisungen

Art. 65 - § 1 - Auf den Zahlungsanweisungen sind
1 . das Datum ihrer Ausstellung,
2, das laufende Rechnungsjahr,
3 . der Artikel des Haushaltsplans,
4 . das ursprüngliche Rechnungsjahr,
5. die Art der Ausgabe,
6. die Nummer der Ausgabenverpflichtung,
7. die Anspruchsberechtigten,
8. die zu zal-lende Summe

vermerkt .
Gegebenenfalls kann auf der Zahlungsanweisung auch die Art der Zahlung ángegeben werden.
Auf -den in bar oder per Postscheckanweisun g an Einrichtungen ohne Rechtspersonlichkeit zu zahlenden

Anweisungen sind Name, Vorname und Eigenschat von zwei Personen, die mit der Binkassie ung des Geldes
beauftragt sind, vermerkt .

Kollektive Anweisungen werden augerdem durch eine Aufschlüsselung der Ausgaben gestützt.
§ 2 - Alle Belege werden der Zahlungsanweisung beigefügt und bleiben bei ihr.
Die Belege, die sich auf mehrere aufeinanderfolgende Anweisungen bezieheri, werden der eisten beigefügt .
§ 3 - Abanderungen der Angaben auf den Zahlungsanweisungen müssen von den in Artikel 250 des neuen

Gemeindegesetzes erwahriten Personen unterzeichnet werden.

Art. 66 - Es mug keine Zahlungsanweisung erstellt werden -
bei Zahlung einer für Rechnung eines Dritten erfolgten Einnahme,
bei Rückzahlung einer Summe an einen Dritten, die dieser irrtümlicherweise,gezahlt hat,

- wenn die Ausgabe Gegenstand einer Abhebung von Amts wegen oder einer in Artikel 71 erwahnten Abhebung
ist .
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Art. 67 . Der Gemeindeeinnehmer tragt die in der Ausführung begriffenen Zahlungen in die Buchführung ein .
Abschnitt 4 - Zahlung der Ausgaben

Art. 68 - Der Gemeindeeinnehmer schickt jede nicht regulare Zahlungsanweisung án das Bürgermeister- und
Scheffenkollegium zurück und gibt dabei die Gründe an, aus Benen er die Zahlung verweigert .,

Art. 69 - § 1 - Auf den Vertragen, Rechnungen, Schuldforderungserklarungen und anderen Unterlagen im
Zusammenhang mit der Auszahlung der für Lieférungen, Arbeiten oder gleich welche Leistungen geschuldeten
Betrage mug die Nummer des Finanzkontos der Glaubiger der Gemeinde angegeben sein .

§_2 - Jeder Gl~ubiger kann beantragen, dag der Betrag seiner Schuldforderung auf ein Finanzkonto überwiesen
wird, von dem er nicht der Inhaber ist . Dieser Antrag kann entweder per Post erfolgen odèr durch Angabe der Nummer
des zu kreditierenden Kontos auf der Rechnung oder auf der Schuldforderung, gefolgt vom Namen seines Inhabers .
Diese Angaben werden auf der Zahlungsanweisung übernommen .

Wenn Zweifel bestehen über die Echtheit der Unterschrift der Unterlagen, durch die der Glaubiger die
Überweisung des Betrags seiner Forderung auf ein Kónto beantragt, von dem er nicht der Inhaber ist, kann die
Legalisation dieser Unterschrift verlangt werden .

Art. 70 - § 1 - Zahlungsanweisungen bezüglich der Auszahlung der Zinsen oder der, Rückzahlung von
Inhaberanleihepapieren werden bei jedem Falligkeitsternain auf den Namen des Finanzinstituts ausgestellt, das mit
diesem Dienst beauftragt ist .

Der Betrag wird auf das laufende Konto überwiesen, das von diesem Institut auf den Namen der Gemeinde
erdffnet worden ist . Die Gemeinde erhalt periodisch die Rechtfertigung der Zahlungen zu Lasten dieses Kontos .

lm Falle der Verjahrung werden die ungenutzten Betrage an die Gemeinde zurüçkgezahlt .
§ 2 - Wenn die Gemeinde diesen Dienst selbst wahrnimmt, werden die Betrage, die zur Auszahlung der Zinsen und

zur Rückzahlun der Inhaberanleihepapiere dienen, bei jedem Falligkeitstermin per Zahlungsanweisung dem Fonds
für die Rückzahlung der Schuld zugewiesen .

Der Fonds wird mit dem Betrag dei gezahiten Zinsscheine und derr zurückgezahlten Wertpapiere anlaf lich der
Zahlung belastet.

Art. 71 - Die der Verwaltung der Finanzkonten inharenten Kosten werden direkt vom Konto der Gemeinde
abgehoben.

KAPITEL IV - Jahresreclmrmgen

Abschnitt 1 - AbschluIl der Konten

Art. 72 - Vor dem jahrlichen Abschlull der Konten werden die als Gegenwert für. die ordentlichein Zuschüsse
direkt an die Betreffenden ausgezahlten Gehalter der Mitglieder des Lehrpersonals der Gemeinde gleichzeitig bei den
Ausgaben und bai den Einnahmen gebucht.

	

-
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Arfi. 73 - Zwischen dem 1 . Dezember des abzuschlief3enden Haushaltsjahres und dem 15. Februar des náchsten
Jahres werden folgende Verrichtungen erledigt:

1 . Die Aufstellung der noch verfügbaren Haushaltsmittel wird den zustándigen Bediensteten oder Diensten
übermittelt.

2. Diese übermitteln dem Gemeindeeinnehmer die Unterlagen, für - die die Anrechnung noch nicht abgeschlossen
ist und für die die Eintragung in die Artikel des Haushaltsplans so schnell wie móglich erfolgen mug .

3 . Der Gemeindeeinnehmer erstellt anschlieilend die Liste der laufenden Verpflichtungen und lâlt sie von den
zustsndigen Bediensteten oder Diensten, die die abzuschlieienden Verpflichtùngen darauf vermerken, ergánzen .

4_ Die Bereinigung der Artikel des Haushaltsplans geschieht, indem die abgeschlossenen Verpflichtungen
totalisiert und alle nicht abgeschlossenen Verpflichtungen getrennt vermerkt werden .

5. Ein erster provisorischer Lagebericht über die Haushaltsmittel, Verpflichtungen und Anrechnungen wird erstellt
und den zustándigen Bediensteten oder Diensten übermittelt, die darauf die Verpflichtungen und Anrechnungen
vermerken, die noch zu tátigen bleiben .

6. Auf der Grundlage dieses provisorischen Berichts bucht der Gemeindeeinnehmer definitiv und'getrennt
a) die abgeschlossenen Verpflichtungen,
b) die abzuziehenden Verpflichtungen,
c) das Total der Verpflichtungen,
d) die Haushaltsmittelbetráge, für die eine Verpflichtung eingegangen worden ist, für die kein Abschlul vorliegt

und die auf das náchste Rechnungsjahr zu übertragen sind,
e) die ungenutzten Haushaltsmittel .
7. Das Bürgermeister- und Sch6ffenkollegium stelp pro Verpflichtung und Artikel des Haushaltsplans sofort die

Liste der zu übertragenden Haushaltsmittel und Verpflichtungen fest .
8. Die unter Nummer 7 erwáhnten Übertragungen werden in die Artikel des Haushaltsplans des náchsten

Rechnungsjahres eingetragen.
Abschnitt 2 - Erstellung der Jahresrechnungen

Art. 74 - Nach -Abschluf3 der Hauptbücher und Feststellung der Liste der auf das náchste Recbnungsjahr
übertragenen Haushaltsmittel und Verpflichtungen durch das Bürgermeister- ùnd Schoffenkollegium erstellt der
Gemeindeeinnehmer die Háushaltsrechnung .

Art. 75 - § 1 - In der Haushaltsrechhung wird jeder Haushaltsplanartikel des Hauptbuchs der Haushaitsverrich-
tungen zusammengefaf3t und werden die Artikel des Haushaltsplans in der, Reihenfolge der funktionellen und
wirtschaftlichen Klassifizierung zusammengerechnet.

Die Haushaltsrechnung enthált:
1. das Haushaltsergebnis, das heifat die Differenz zwischen einerseits den festgesteliten Asrechten nach Abzug der

nicht einzutreibenden und der uneintreibbaren Forderungen und andererseits den Ausgabenverpflichtungen ;
2. das Buchführungsergebnis, námlich die Differenz zwischen einerseits den festgestellten Anrechten nach Abzug

der nicht einzutreibenden und der uneintreibbaren Forderungen und andererseits den angerechneten Ausgaben .
Das Buchführungsergebnis bildet den auf das náchste Rechnungsjahr zu übertragenden Saldo . Dieses Ergebnis

umfafit die kumulierten Buchführungsergebnisse der vorherigen Rechnungsjahre .
§ 2 - Der Haushaltsrechnung werden beigefügt :
1, die Liste pro Artikel der Haushaltsmittel und - Ausgabenverpflichtungen, die auf das náchste Rechnungsjahr zu

übertragen sind ;
2 . die Liste pro Artikel und pro Schuldner der einzutreibenden festgesteilten Nettoanrechte .

Art. 76 Bevor die Bilanz erstellt wind, werden die in Artikel 21 § 1 erwáhnte Neubewertung, die in Artikel 22
erwáimten Abschreibungen und die Erstellung des zum 31 . Dezember abgeschlossenen Inventárs vorgenommen.

Art. 77 - Die Ergebnisrechnung und die Bilanz werden auf der Grundlage der Saldi der definitiven Bilanz der
allgemeinen Konten erstellt .

Art. 78 - Die vom Gemeindeeinnehmer unterzeichneten Jahresreçhnungen, denen die Rechnungen der in
Artikel 138 des neuen Gemeindegesetzes erwáhnten Bediensteten beigefügt wurden, werden dem Bürgermeister- und
Schdffenkollegium vor dem 1. Márz des náchsten Rechnungsjahres übermittelt .

Nach erfolgter Über rüfung bescheinigt das Kollegium, dag alle Handlungen, für die es zustándig ist, in der
Buchführung korrekt aufgenommen worden sind .

Art. 79 - Die definitiv abgeschlossenen Rechnungen, werden dem Gemeindeeinnehmer notifiziert.
Gegebenenfalls werden die Eintragungen in den Büchern nach Maflgabe der abgeschlossenen Rechnungen

angepailt.
Die Unterlagen zu den angenommenen Ausgaben werden von der mit dem definitiven Rechnungsabschluf3

beauftragten Behórde perforiert oder mit einero wischfesten Stempel versehen.
TITEL V - Der Gemeindeeinnehmer und die Endabrechnung der Gescháftsführung .

KAPITEL I - Der Gemeindeeinnehmer nnd die Einnahmesonderbeamten

Art. 80 - Am Ende jedes Monats übermittelt der Gemeindeeinnehmer dem Bürgermeister- und Schoffenkolle-
gium das in Artikel 39 § 6 Absatz-2 -erwáhnte Dokument, aus dem die Übereinstimmung der Buchungen hervorgeht .

Art. 81 - Die Kassenprüfung findet ohne vorherige Ankündigung statt .
Die mit der Prüfung beauftragte Behbrde kann Zutritt zu den Büroráumen des Gemeindeeinnehmers verlangen,

auch wens diese in seiner Privatwohnung eingerichtet sind- Sie kaan sich, ohne ihre Verantwortung dabei zu
schmálern, von einem Sachverstándigen und von einer mit der Verfassung eines Kassenprüfungsberichts beauftragten
Person begleiten lassen .
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Bei dieser Kassenprüfung ist der Gemeindeeinnehmer verpflichtet, alle Bücher, Unterlagen und alerte vorzulegen
sowie alle Auskünfte über seine Geschaftsführung und das Vermogen der Gemeinde zu erteilen .

Art. 82 Urn die Richtigkeit der Konten im Falle eines Defizits, eines Diebstahls oder eines Verlustes zu
gewahrleisten, wird in der allgemeinen Buchführung eine Schuldforderung in gleicher Hohe gebucht .

Gleich nach der Notifikation des diesbezüglich' getroffenen definitiven Beschlusses trágt der Gemeindeeinnehmer
gegebenenfails den Betrag, für den er entlastet worden ist, bei den Ausgaben eira .

Art. 83 - Der Gemeindeeinnehmer ist verantwortlich für die Akte, Wertpapiere and -Dokumente, die ihm
anvertraut worden sind.

Er ist verpflichtet:
1 . das Bürgermeister- und Schoffenkollegium mindestens sechs Monate im voraus über den Ablauf der Vertrâge

zu benachrichtigen;
2. die Verlahrung der Anrechte der Gemeinde zu verhindern und auf die Erhaltung der Domanen, Vorzugsrechte

und Hypotheken zu achten;
3. die Eintragung beim Hypothekenamt für alle dafür in Frage kommenden Wertpapiere zu fordern;
4 . das Bürgermeister- und Schoffenkollegium zu informieren über den Diebstahl oder den Verlust der Akte,

Wertpapiére und Dokumente, die ihm anvertraut sind .
Der Gemeindeeinnehmer darf, wean er vom Bürgermeister- and Schoffenkollégium dafür keine Erlaübnis hat,

Bücher und Dokumente, die ihm anvertraut worden sind, mit Ausnahme von Heberollen, weder herausgeben noch
Kopien oder Auszüge davoü ausstellen .

Art. 84 - Die gemall Artikel 138 des neuen demeindegesetzes eingesetzten Einnahmesonderbeamten unterliegen
mutatis mutandis den Bestimmungen der Artikel 80 bis 83 und 85 bis 88.-

KAPITEL II Endabrechnung der Geschüftsführung

Art. 85 - § 1 - Der ausscheidende Gemeindeeinnehmer tritt von seinem Amt erst zurück, wenn sein Nachfolger
eingesetzt wird .

Er erstellt zu diesem Zeitpunkt in dreifaçher Ausfertigurig ein Inventar der dem neuen Gemeindeeinnehmer
übergeberien Dokumente und Bücher, des Mobiliars, des Materials und der Gegenstaride . Dieses Inventar wird von
beiden Einnehmern unterzeichnet, die jeder eine Ausfertigun g g davon aufbewahren. Die dritte Ausfertigung wird bei
den Archiven der Gemeinde oder, wenn es sich um .einen Bezirlcseinnehrher handelt, bei denen der Provinzialregierung
hiriterlegt.

§ 2 --!m Todesfall, bei einer Entfernung aus dem Dienst oder einer einstweiligen Amtsenthebung oder wenn es dem
lokalen Einnehmer unmoglich ist, die Endabrechnung der Geschaftsführung zu matchen, werden alle erforderlichen
Sicherungsma8nahmen getroffen und wird -das Inventar durch Vermittlung des Bürgermeister- und Schoffenkolle-
giums erstellt

Sobald die Ersatzperson bestimmt ist, wird ihr dieses Inventar übergeben .
Art. 86 - § 1 - Nach_dem Inventar wird die Endabrechnung der Geschaftsführung erstellt, unterzeichnet, vom

áusscheidenden Gemeindeeinnehmer für richtig bescheinigt und vom neuen Gemeindeeinnehmer unter Vorbehalt
angenommen.

§ 2 - Sollte der ausscheidende lokale Einnehmer seinem Nachfólger die Endabrechnung seiner Geschaftsführung
mit Verspatung geben oder sich gar weigern, sie an ihn abzugeben, fordert das Bürgermeister- und Schoffenkollegium
ihn auf, seinen Verpflichtungen nachzukkommen.

Diese Aufforderung erfolgt durch eine Zustellungsurkunde, in der der Durchführungstermin festgelegt ist .
Wener die Aufforderung bei .Ablauf dieser Frist nicht befoigt worden 1st, wird die Endabrechnung der

Geschaftsführung vom Bürgerreister- und Schoffenkollegium nach den Angáben, über die es verfügt, erstellt .
Die Aufforderungs- und Sachverstandigenkosten werden .in der Endabrechnung der Geschaftsführung zu Lasten

des ausscheidenden Einnehmers angerechnet .
Eira Exemplar der Endabrechnung wird dem ausscheidenden Ëinnehmer übermittelt mit der Au fforderung; binnen

dreiûig Tagen seine Bemerkungen dazu zu formulieren
§ 3 - 1m Todesfali oden wenn der lokale -Einnehmer aus dem Dienst entfernt wird oder wenn es dem

ausscheidenden lokalen Einnehmer unmoglich ist, die Endabrechnung seiner Gescháftsführung zu machen, wird sie
vom Bürgermeister- und Schoffenkollegium erstellt .

Eira Exemplar der Rechnung wird dem ausscheidenden Einnehmer oder seinen Rechtsnachfoigern übermittelt mit
der Aufforderung, binnen dreillig Tagen ihre Bemerkungen dazu zu formulieren.

§ 4 - Die Endabrechnung der Geschaftsführung wird gegebenenfalls zusammen mit den Bemerkungen des
ausscheidenden lokalen Einnehmers cider seiner Rechtsnachfolger . an den Gemeinderat übermittelt, der sie abschliellt . .

Art. 87 - Die Artikel 85 § 2 und 86 §§ 2 bis 4 sind auf den Bezirkseinneluirer anwendbar unter dem Vorbehalt, dag
die dem Bürgermeister- und Schoffenkollegium oder dem Gemeinderat dùrch diere Bestimmungen anvertrauten
Zustandigkeiten vom Provinzgouverneur wahrgenommen werden.

Art. 88 - Die Endabrechnung der Geschaftsführung enthalt :
1 . die Ergebnisse der letzten definitiv abgeschlossenen Jahresrechnungen;
2. die nicht definitiv abgeschlossenen Jahresrechnungen der folgenden Rechnungsjahre ;
3. die Verrichtungen, die noch nicht in einer Jahresrechnung aufgenommen Bind ..
In der Abrechnung wird daráuf hingewiesen, dag Geld, Werte, Wertpapiere und Buchführungsdokumente dem

antretenden Gemeindeeinnehmer übergeben worden sind und dag dieser sich verpflichtet, über die in Absatz 1 Nr. . 3
erwahnten Verrichtungen in den spáter vorzulegenden Jahresrechnungen Rechnung abzulegen unter Vorbehalt
jeglicher Rechte im Falle eines Irrtums, eines Versáumnisses, eiher Falschung oder einer unnotigen Wiederholung .

Im Falle eines Kassendefizits wird in der allgemeinen Buchführung zu Lasten des ausscheidenden Gemeindeein-
nehmers eine Schuldforderung in Hohe des Betrags des Defizits gehucht .
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Nach Abschlul der Endabrechnung der Geschaftsführung wind eine Ausfertigung davon
1. an den ausscheidenden Gemeindeeinnehmer oder an seine Rechtsnachfolger,
2. an den antretenden Gemeindeeinnehrner,
3. an das Bürgermeister- and Schüffenkollegium

übermittelt .

Art. 89 - Sobald die Endabrechnung der Geschaftsführung definitiv abgeschlossen ist, werden die Buchungen,

BALDUIN

Von Kónigs wegen :
Der Minister des Innern

L. TOBBACK

wenn n8tig, mit ihr in Ubereinstimmung gebracht .

Art. 90 - Das Defizit zu Lasten der Bezirkseinnehmer wird durch den durch Kbni lichen Erlaf vom 16 . Marz 1935
bezüglich des Garantiefonds für die Gescháftsführung der Bezirkseinnehmer gescha enen Garantiefonds zurückbe-
zahit and von der Mehrwertsteuer-, Registrierungs- rind Domanenverwaltung bei den in der Schuld stehenden
Bezirkseinnehmern wiedereingetrieben .

TITEL VI - Verschiedene Bestimmungen

Art. 91 - Die Jahresrechnungen and die Endabrechnungen der Geschaftsführung kdnnen nicht mehr abgeándert
werden, wenn sie definitiv abgeschlossen sind .

lm Falle eines Irrtums, eines Versaumnisses, einer Falschung oder einer unnütigen Wiederholung k8nnen der
Gemeindeeinnehmer oder derGemeinderat jedoch bis drei1 ig Jahre nach dem definitiven Abschluf dieser Rechnungen
bei der BehSrde, die dazu befugt ist, sie definitiv abzuschlie1 en, ihre Revision beantragen .

Im Antrag sind die Sachverhalte anzugeben, die die Revision rechtfertigen.

Art. 92 - Am Tag des Inkrafttretens dieser Ordnung
1 . wird der Betriebsfonds auf den ordentlichen Rücklagenfonds umgebucht,
2. erstellt die Gemeinde ein Inventar and eine Ausgangsbilanz.

Art. 93 - Vorliegender ErlaQ tritt unbeschadet der in Artikel 12 § 2 Nr.. 1 and 2 des Gesetzes vom 27. Mai 1989 zur
Abanderung des neuen Gemeindegesetzes vorgesehenen Bestimmungen am 1. Januar 1995 in Kraft .

Für die in Artikel 12 § 3 desselben Gesetzes erwahnten Gemeinden trits der vorliegende Erlag art dem in
Ausführung dieser Bestimmung festgelegten Tag in Kraft .

Art. 94 - Unser Minister des . Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt .
Gegeben zu Motril (Spanen), den 2. August 1990

Anlage
DAUER DER ABSCHREIBUNG DER CUTER NACH IHRÉR ART
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ART DES ANLAGEVERM GENS DAUER DER ABSCHREIBUNG

I. IMMATERIELLE ANLAGEN

Raumordnungsplane und Studien allgemeiner Art

Nicht realisierte Studien

5 Jahre

im Làufe des Jahres ,

II . SACHANLAGEN

II . 1 . LANDEREIEN UND UNBEBAUTE GRUNDSTUCKE

Landwirtschaftliches Gelânde

Unbebaute Baugrundstücke

Industriegelande

Parks, Garten, Sportplátze oder Freizeitgelande

Forstgelande und Natuizeservate

Waldungen auf dem Stock

Anpflanzungen und verschiedene Anlagen auf den Grundstücken

Andere Grundstücke

-

. -

5 Jahre für Anlagen

-
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ART DES ANLAGEVERM~GENS DAUER DER ABSCHREIBUNG

II . 2 . BAUTEN UND IHRE GRUNDSTÜCKE

Grundstücke von Bauten

Verwaltungsgebaude

Schulgebaude

Industrie- und Betriebsgebaude

Kultur- und Sportgebaude

Gebaude ohne Buchwert

Andere Gebaude

Gebaude: 50 Jahre

AuI erordentlicher Unterhalt :

5 bis 15 Jahre je nach Art
des Unterhalts

IL 3 . STRASSEN- UND WEGENETZ

Untergrund

Erdarbeiten und Schótterungen

Belage

Zubehdr

Abwasserkanale

Wasserleitungen

Dampfleitungèn

Verschiedene Leitungen

StraSenanpflanzungen

30 Jahré

5 Jahre

30 Jahre

50 Jahre

30 Jahre

30 Jahre

30 Jahre

11 . 4. BAUWERKE

Grundstücke der Bauwerke

Bauwerkè

-
50 Jahre

II . 5 . WASSERLAUFE UND • -FLACHEN

Gelande der Wasserlaufe und Wassérflachen

Bauten

-

50 Jahre

III . 1 . MOBILIAR

Büromobiliar

StraBenbeschilderung

Anderes Mobiliar

10 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

1II . 2. BUROMATERIAL

Schreib-und Textverarbeitungsmaschinen -

Reproduktionsmaterial

Informatikmaterial

Anderes Material

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

5 Jahre

111 . 3. FUHRPARK UND AUSRÜSTUNG

Autos, Motorrader und Lieferwagen

Lastwagen

Spezialfahrzeuge

5 Jahre

10 Jahre

10 Jahre

IV. ANDERE VERM~GENSGÜTER

Material und Ausrüstung im allgemeinen

Kunsterbgut

Viehbestand

Andere zu 100 % abgeschriebene Investitionen

10 Jahre

-
1 Jahr

1 Jahr,



Gesehen, um Unserem Erlal vom 2. August 1990'beigefügt zu werden . .

BALDUIN

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 janvier 1997 .

ALBERT

Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE
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Von K&nigs wegen: -
Der Minister des Innern

L. TOBBACK

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 januari 1997

ALBERT

Van Koningswege _ .
De Minister van Binnenlandse Zaken,

J. VANDE LANOTTE

ART DES ANLAGEVERMÔGENS DAUER DER ABSCHREIBUNG

V. IN DER VERWIRKLICHUNG BEGRIFFENES ANLAGEVERMOGEN

In der Ausführung begriffene Bauarbeiten an Gebauden

In der Ausführung begriffene Strallen- und Wegebauarbeiten
-

VI . FINANZANLAGEN, IN KAPITALFORM GEWAHRTE INVESTITIONSZUSCHÜSSE -

an Unternehmen

	

- -

an Haushalte

an Volis
- an andere Privateinrichtungen

- an die Zentraibehürde
- an andere óffentliche Behárden

nach Art der Investition

VII. ERBPACHT UND ERBBAURECHT, LEASING

Mittels Erbpacht oder Erbbaurecht erworbene Immobilien

Durch Leasing erworbene Immobilien
Durch Leasing erworbenes Mdl iliar
Durch Leasing erworbenes Bürómaterial
Durch Leasing erworbenes Transportmaterial .
Durch Leasing erworbenes Betriebsmaterial

50 Jahre
50 Jahre

nach Dauer des Vertrags
nach Dauer des Vertrags

nach Dauer des Vertrags
nach Dauer des Vertrags

VIII. GEWAHRTE KREDITE UND DARLEHEN

- an Unternehmen

- an Haushalte und an VoGs

- an die Zentralbehorde
- an andere óffentliche Beh5rden

entsprechend
den Rückzahlungen

IX. BETEILIGUNGEN

an dffentlichen Unternehmen, mit Wertpapieren

an Privatunternehmen, mit Wertpapieren
- an üffentliçhen Unternehmen, ohne Wertpapiere

- an Privatunternehmen, ohne Wertpapiere

- an deri,Projekten der natioatalen, regionalen oder gemeinschàftli-
chen ôfféntlichen Behbrden

- an den Projekten der anderen óffentlichen Behbrden
In bar eingezahlte Bürgschaftsleistung für mehr als ein Jahr

-


